
Zweites Buch: Recht der Schuld Verhältnisse

§758
Der Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft unter

liegt nicht der Verjährung.

Sechzehnter Titel 

Leibrente 
§759

(1) Wer zur Gewährung einer Leibrente verpflichtet ist, 
hat die Rente im Zweifel für die Lebensdauer des Gläubi
gers zu entrichten.

(2) Der für die Rente bestimmte Betrag ist im Zweifel der 
Jahresbetrag der Rente.

§ 760
(1) Die Leibrente ist im voraus zu entrichten.
(2) Eine Geldrente ist für drei Monate vorauszuzahlen; 

bei einer anderen Rente bestimmt sich der Zeitabschnitt, 
für den sie im voraus zu entrichten ist, nach der Beschaffen
heit und dem Zwecke der Rente.

(3) Hat der Gläubiger den Beginn des Zeitabschnitts er
lebt, für den die Rente im voraus zu entrichten ist, so ge
bührt ihm der volle auf den Zeitabschnitt entfallende Be-
trag. g 761

Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leibrente 
Versprochen wird, ist, soweit nicht eine andere Form vorge
schrieben ist, schriftliche Erteilung des Versprechens er
forderlich.

Siebzehnter Titel 

Spiel. Wette 
§ 762

(1) Durch Spiel oder durch Wette wird eine Verbindlich
keit nicht begründet. Das auf Grund des Spieles oder der 
Wette Geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert wer
den, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat.

(2) Diese Vorschriften gelten auch für eine Vereinbarung, 
durch die der verlierende Teil zum Zwecke der Erfüllung
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